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22.05.1996, 20 U 15195, Rn. 12). Die -ü(eisungsbefugnis

im Hinblick auf An- und Abtransport und die technischen

Rahmenbedingung€n des Krans lag nach den vorstehenden
\Tertungen weiterhin bei der Streithelferin.

Diese Auslegung ergibt sich schließlich auch im Zusammen-
hang mit dem HSEQ-Plan. Vor dem Hintergrund, dass der
Kran ausweislich des DEKRA-Gutachtens, das die Parteien

nicht angegriffen haben - nicht infolge mangelnderTiagfähig-
keit des Bodens auf Kranstellplätzen oder Verfahrwegen hava-

riert ist, geht der Hinweis der Klägerin, die Verantwortlichkeit
der Beklagten ergebe sich aus der Zuschreibung der Verant-

wortlichkeit ftir die Tiagfühigkeit des Bodens gem. S. 33 des

HSEQ-Plans, fehl. Die Beschädigung resultiert nach dem un-
streitigen Parteivorbringen und dem Gutachten vielmehr aus

einem Fahrfehler des Kranfahters beim Umstellen des Groß-
krans. Ausweisiich h der S. 32 des HSEQ-Plans lag die Verant-
wortiichkeit ftir die Aufgabe oUmstellen des Großkrans zwi-
schen den einzelnen Kranstellflächen durch Ab-/Aufbau des

Kranes< gerade auf Seiten der Streithelferin, namentlich beim
Kranfahrer und beim Rüster - und nicht bei der Entleiherin

-, zumal das Risiko dabei gerade aus mangelnden Fachkennt-

nissen herrühre und geschulte Spezialisten der Streithelferin
erforderlich seien, um das Risiko zu kontrollieren. Entgegen

der im nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 09.03.2020 von
der Klägerin vorgebrachten Ansicht ist dabei ohne Belang, ob

die Verantwortlichkeit nach dem Plan der Streithelferin selbst

oder ihren Mitarbeitern zugewiesen ist, da sie jedenfalls nicht
der Beklagten zugewiesen wurde.

Aus welchem Grund die Beklagte diese Risiken und auch das

Risiko der richtigen Überwachung und Schulung der von der

Streithelferin eingesetzten Mitarbeiter hätte übernehmen wol-
len, ist weder dargetan worden noch anderweitig ersichtlich.

Derartiges ergibt sich auch nicht - auch insoweit entgegen

der Ansicht der Klägerin - aus den S. 12 und 13 des HSEQ-
Plans und den Angaben dazu, wie mit einem Raupen-Mast-
kran zu verfahren sei. Alleine die Feststellung, dass Un-
ebenheiten in der Fahrbahn durch geeignete Maßnahmen
beseitigt werden müssen, bestimmt noch nicht, wer die Ver-
antworrlichkeit für diese Maßnahmen tragen sollte.

Dass diese Veranrlvordichkeit nach dem \Tillen der Vertrags-
parteien bei der Streithelferin liegen sollte, ergibt sich aus

den vorstehenden Ausführungen, zumal nicht bestimmt ist,

bei welcher Unebenheit (Höhe, \Tinkel etc.) und welchem
Aufbau des zu verfahrenden Krans welche Maßnahmen zu

ergreifen seien. Letzteres zu beurteilen, liegt gerade in der

Kompetenz von Personen, die den Großkran mit seinen

Eigenheiten (Auslegerlänge, \Tinkel des Auslegers, Haken
etc.) fachmännisch bedienen können.

cc)

Vor diesem Hintergrund scheiden auch deliktsrechtliche An-
sprüche gegen die Beklagte aus, da der Kranführer jedenfalls
im Zeitpunkt der Havarie mangels tVeisungsgebundenheit

gegenüber der Beklagten (vgl. dazu: Täichmann, in: Jauernig,
BGB, 17. Auflag (2018), S 831 Rn. 5 m.w. N.) nicht Ver-
richtungsgehilfe der Beklagten i.S.v. S 831 BGB gewesen ist.
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Einsender: RA Klaus-Peter Langenkamp, Düsseldorf

SS 425 Abs. 1, 428,429,431, 43s HGB

1. Besteht nach den (eigenen) AGB eines Paketdienst-
leisters die Verpflichtung Güter nur persönlich beim
Empfänger abzuliefern, begründet die Ablieferung einer
Sendung bei einem Dritten ein qualifiziertes Verschulden
nach 5 435 HGB.

2. Bei der temperaturgeführten Beförderung tempera-
tursensibler Medikamente begründet die Unterbrechung
der Kühlkette und/oder deren Dokumentation einen
Schadensverdacht.

3. Es ist hiernach Sache des Paketdienstleisters, einen
entsprechenden Schadensverdacht auszuräumen; an-
dernfalls ein Totalschaden zu vermuten steht.

ILeitsätze des Einsenders]

LG Bamberg, Endurt. v. 23.08.2019 - 1 HKO 3/19

Die Parteien streiten um Schadensersatz aufgrund eines be-

haupteten Totalschadens temperaturempfi ndlicher Arznei-
mittel während einer innerdeutschen Beforderung.

Die Versicherungsnehmerin der Klägerin hat ihre Ansprüche
mit Schreiben vom 08.11.2018 geltend gemacht.

Die Klägerin trägt vor, sie sei alleiniger tansporwersicherer
der P Apotheke, Inhaberin X. Die Versicherungsnehmerin
der Klägerin und die Beklagte stünden in ständiger Ge-

schäftsbeziehung. Ausweislich der Handelsrechnung habe

die Versicherungsnehmerin der Klägerin im Oktober des

Jahres 2018 temperaturgeführte Medikamente im \üert von
12.031,50 € an die Gemeinschaftspraxis Dres. Y veräußert.

Die Versicherungsnehmerin der Klägerin habe die Medika-
mente gem. der zwischen den Parteien bestehenden vertrag-

lichen Verbindung vollständig/unversehrt und zudem ausrei-

chend vorgekühlt übergeben.

Die Klägerin behauptet, aus dem Reklamationsprotokoll
der Beklagten ergebe sich, dass es zu einer Falschzustellung

gekommen sei. Die streitgegenständlichen Güter seien bei

einem Dritten abgeliefert worden, bei welchem sie über das

\Tochenende ungekühlt geblieben seien und daher einen To-
taischaden erlitten hätten.

Die Klägerin habe ihre Versicherungsnehmerin gem. deren

Anforderung entschädigt. Die Klägerin trägt vor, hinsicht-
lich des Selbstbehalts ihrer Versicherungsnehmerin, diese

Ansprüche abgetreten bekommen zu haben.

t...1

Die Klägerin trägt vor, dass weder die Versicherungsnehme-

rin der Klägerin noch die Empfängerin ein Einverständnis
mir einer Ablieferung bei Dritten erklärt hätten. Es sei aus-

drücklich vereinbart gewesen, dass die Sendung nur bei der
frachwertraglichen Empffängerin abgeliefert werden dürfe.
Es lägen bereits unterschiedliche Hausnummern bei der
frachwertraglichen Empängerin und dem tatsächlichen Ab-
lieferungsort vor. Die Versicherungsnehmerin der Kiägerin
habe die Beklagte auditieren lassen. Daraus ergebe sich, dass

es bei der Beklagten bereits vor der streitgegenständlichen
Beförderung wiederholt zu Falschablieferungen gekommen
sei. Dies ergebe sich auch aus dem Schreiben der Zeugin Z.
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Entscheidu Straße

Die Klägerin meint, dass Abreden zwischen ihrer Ver-
sicherungsnehmerin und der Beklagten bei einer Haf-
tungsbegrenzung auf 1.000 € nicht getroffen worden
seien. Eine etwaige Haftungsbeschränkung wäre zudem
unwirk.sam.

Mit Schriftsatz vom 18.03.2019 verkündete die Beklagte
dem Kurierdienst K den Streit.

t..l
Die Beklagte bestreitet die Aktivlegitimation der Klägerin.
Die Beklagte trägt vor, dass sie nicht selbst mit dem Tians-
port der streitgegenständlichen Arzneimittel unter persönli-
cher Anlieferung beauftragt worden sei. Die Beklagte sei eine
Spedition und habe sich für die Ausführung des Tiansports
der Streiwerkündeten bedient. Gem. S 461 Abs. 2 HGB haf-
re die Beklagte nicht für erwaiges Fehlverhalten der Streiwer-
kündeten.

Ein Schaden sei im Obhutsbereich der Beklagten nicht
eingetreten. Die Streitverkündete habe nämlich die Sen,
dung bei der angegebenen Adresse A für die Empfängerin
in deren vermutetem Einverständnis bei dem E abgegeben.
Sowohl die A als auch E befänden sich unrer dieser Adresse.
Die Mitarbeiterin an der Information des E habe sich mit
der Annahme einverstanden erklärt. Zu diesem Zeitpunkt
sei die Sendung auch ordnungsgemäß temperaturgeführt
gewesen. Der Fahrer der Streiwerkündeten habe die Ent-
gegennehmende noch darauf aufmerksam gemacht, dass es

sich um eine Kühlsendung handle. Die Empfängerin Arzt-
praxis Y hätte zum Ablieferungszeitpunkt um 14.41 Uhr
bereits geschlossen gehabt. Dem E sei bekannt gewesen,
wie mit kühlpflichtigen Medikamenren umzugehen sei. Es

sei auch kein Hinweis des E auf eine fehlende Autorität
zur Entgegennahme des Pakets bzw. eine fehlende Kühl-
möglichkeit erfolgt. Dass die streitgegenständlichen Güter
über das \Tochenende ungekühlt geblieben seien, werde
bestritten.

[...] Das vermutete Einverständnis der Empfängerin der
Sendung rühre daher, dass Arzte untereinander dringend be-
nötigte und eilige Medikamentensendungen annehmen wür-
den. Durch das tatsächliche Annehmen im sei dem Fahrer
das vermutete Einverständnis noch bestätigt worden. Es liege
auch keine Kardinalspfl ichwerletzung und grob leichtfertiges
Handeln vor.

Die Beklagte trägt vor, dass bereits eine Entschädigung von
1.000 € bezahlt worden sei, so dass die Klage jedenfalls in
dieser Höhe abzuweisen wäre.

t...1

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet.

I.

Die Klage ist zulässig, insbesondere ist die Klägerin aktiv le-
gitimiert.

t...1

II.

Die Beklagte ist passivlegitimiert.

i...1

III.

Die Klägerin hat Anspruch a$ Zahlung von 12.031,50 €
gem. SS 425 Abs. t, 428, 429, 431, 435 HGB i.V.m.
ss 398 ff. BGB.

1.

Die Klägerin ist aufgrund des Forderungsübergangs gem.

S 86 Abs. 1 WG nunmehr Forderungsinhaberin. Hinsicht-
lich des Selbstbehalts von 1.000 € liegt eineAbtretungserklä-
rung der Versicherungsnehmerin der Klägerin vor. Die Ab-
tretung und der damit einhergehende Forderungsübergang
sind zur Überzeugung des Gerichts nachgewiesen.

2.

Zur Überzeugung des Gerichts ist es in der Zeit von der
Übernahme zur Befürderung bis zur Ablieferung zu einer
Beschädigung der streitgegenständlichen Medikamente ge-

kommen.

a)

Nach Überzeugung des Gerichts wurden die streitgegen-
ständlichen Medikamente ausreichend vorgekühlt an die
Beklagte übergeben. Die glaubwürdige Zeugin hat ausge-

sagt, dass die Medikamente bereirs von der Beklagten in das

Kühllager der Versicherungsnehmerin der Klägerin trans-
portiert werden. Die Zeugin hat glaubwürdig ausgeführt,
wie mit den Medikamenten im temperaturüberwachten
Kühlraum verfahren wird und dass es nur kurze Zeiträu,-
me außerhalb des Kühlraums gibt. Die Zeugin konnte sich
zwar hinsichtlich der konkreten Medikamente an keine
eigene tüahrnehmung erinnern, sondern bezog sich auf
die von ihr im Zusammenhang mit dem Schadensfall vor-
liegenden Unterlagen. Sie hat auch das Kühlprotokoll des
Lagerraums zum Zeitpunkt der Übergabe der streitgegen-
ständlichen Medikamente vorgelegt und erklärt, dass die
streitgegenständlichen Medikamente zulr' Zeirpu,nkt der
Übergabe an die Beklagte ausreichend vorgekühlt waren.
Daher ist ,,-,r Übezeugung des Gerichts eine ausreichende
Vorkühlung und eine unversehrte Übergabe der \flare an
die Beklagte nachgewiesen.

b)

Das Gericht ist auch davon überzeugt, dass es im Haftungs-
zeitraum zu einer Beschädigung der srreitgegenständlichen
Medikamente kam. Der Haftungszeitraum beginnt mit dem
Erwerb des Besitzes und endet mit der Aufgabe des Besitzes.

Jedoch stellt eine pflichwvidrige Aufgabe des Besitzes in der
Regel einen Verlust dar (Koller, Transportrecht, S 461 HGB
Rn.4) Voriiegend war in den allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen geregelt, dass die Zusrellung gegen Unterschrift des

\flarenempPängers oder sonstiger Personen, von denen nach
den Umständen angenommen werden darin, dass sie zur An-
nahme der Sendung berechtigt sind, erfolgt. \Weiterhin ist ge-
regelt, dass hierzu insbesondere in den Räumen des EmpPin-
gers anwesende Personen zählen, in Ausnahmefällen könnten
mit \faren-Empffängern Abstellgenehmigungen vereinbart
werden. Vorliegend hatte die \Tarenempfängerin nach Vor-
trag der Beklagten bereits geschlossen. In .deren Räumen
konnte die \Vare also nicht abgegeben werden. Die Verein-
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barung einer Abstellgenehmigung mit dem tVarenempfän-

ger, die nach den AGB ausnahmsweise möglich ist, ist zur
Übetreuguttg'des Gerichts nicht nachgewiesen. Selbst wenn
man den Vortrag der Beklagten als wahr unterstellt, dass der

Fahrer von einem vermuteten Einverständnis ausgegangen

ist, liegt nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen eine

pf ichtwidrige Ablieferung vor.

c)

Soweit man nicht bereits durch die pflichrwidrige Aufga-
be des Besitzes von einem Verlust ausgehen möchte, liegt
nach Auffassung des Gerichts jedenfalls eine Beschädigung
i.S.d. S 425 Abs.I HGB vor. Beschädigung ist die Ver-
änderung des chemisch/physikalisch/biologischen Ztsran-
des des Gutes bei der Ablieferung im Vergleich zu dessen

Zuxand bei Übernahme, die einen \Terwerlust zur Folge

hat (Verschlechterung der Substanz des Gutes) Hierfür
genügt ein Verdacht (Koller, Transportrecht, S 425 HGB
Rn. I m.wN.). Durch die Falschablieferung war jedenfalls

die Kühlkette für die temperatursensiblen Medikamente
nicht mehr nachweisbar eingehalten. Es ist für das Gericht
nachvollziehbar, dass bei temperatursensiblen Medikamen-
ten eine durchgängige Kühlung nachgewiesen sein muss.

Durch die Falschablieferung war zumindest dieser Nach-
weis von der Beklagten nicht mehr zu führen, so dass nicht
mehr von einer Verwendbarkeit der temperatursensiblen
Medikamente auszugehen ist. Dieses Ergebnis wird durch
die klägerseits vorgelegten Unterlagen bestätigt. Hinsicht-
lich einer weiteren Verwendbarkeit der streitgegenständli-
chen Medikamente wäre die Darlegungs- und Beweislast

der Beklagten oblegen.

3.

\7ie bereits ausgeführt, sieht das Gericht unter Berück-
sichtigung von Anlage K 20 Ziffer 3.2.2 das vorliegende
Abliefern im vermuteten Einverständnis durch den Fahrer

als Pflichtenverstoß an. Aus Sicht des Gerichts ist dieser

Pfl ichtenverstoß auch als leichtferti g m, qualifrzieren. Von
Leichtfertigkeit kann nur bei besonders schweren Pflichten-
verstößen gesprochen werden, bei denen sich der Fracht-
führer oder seine Leute in krasser \feise über die Interessen

des Vertragspartners hinweggesetzt haben (Koller, Trans-
portrecht, S 335 HGB, Rn. 6 m.w.N.). Leichtfertig wird
gehandelt, wenn im Einzelfall maßgebliche Pflichten grob
oder krass missachtet werden. Dies setzt in aller Regel vor-
aus, dass die Gefährdung des Gutes offensichtlich war und
die Angemessenheit der geschuldeten Schutzmaßnahmen
auf der Hand lag. Leichtfertig handelt, wer grundlegende
auf der Hand liegende Sorgfaltspflichten verletzt, nahelie-

gende Überlegungen nicht anstellt, sich über Bedenken in
Anbetracht von Gefahren hinwegsetzt, die sich jedem auf-

drängen müssen,

Aus Sicht des Gerichts wurden mitZrffer 3.2.2bis 3.2.4. der

AGB klare Regelungen über die Zustellung vereinbart. Die
Vereinbarung von Abstellgenehmigungen war nur in Aus-
nahmefällen möglich. Bei erfolgloser Zustellung war ein wei-
terer Zustellversuch ausdrücklich geregelt. Selbst bei Unter-
stellung des Vortrags der Beklagten, dass der ausführende

Fahrer im vermuteten Einverständnis die Medikamente bei

einer anderen Arztpraxis abgegeben hat und diese dort ange-

nommen wurden, lässt aus Sicht des Gerichts nicht entfallen,
dass gegen die ausdrücklichen Regelungen der allgemeinen
Geschäftsbedingungen verstoßen wurde. Entweder waren
dem Fahrer die ausdrücklichen vertraglichen Regelungen

nicht in ausreichendem Maße verdeutlicht worden, dann
wäre von einem leichtfertigen Verhalten der Beklagten im
Hinblick auf Auswahl und Schulung ihrer Subunternehmer
auszugehen. tüfar der Fahrer jedoch ausreichend geschult,
musste es für diesen evident gewesen sein, dass bei Abgabe

einer kühlpflichtigen Sendung in einer anderen Arztpraxis
die Gefahr einer unzureichenden Kühlung besteht. Aus der
Tatsache, dass in der anderen Arztpraxis eine Person an-

nahmebereit gewesen ist, ergibt sich aus Sicht des Gerichts
nichts anderes. Die Verantwortlichkeit für hochpreisige Me-
dikamente kann nicht durch faktisches Abgeben auf Dritte
übertragen werden.

Auch dem Fahrer musste daher bekannt sein, dass wahr-
scheinlich ein Schaden eintreten wird (Koller, tansport-
recht, S 435 Rn. 14). Es genügt, dass dem Fahrer die Art
des Schadens sowie die generelle fuchtung des möglichen
Schadensverlaufs zu Lasten eines Ersatzberechtigten be-

kannt war. Indem der Fahrer auf die Kühlpflichtigkeit hin-
wies, musste ihm bei Übergabe an eine nicht nach den AGB
berechtigte Person bewusst sein, dass eine Unterbrechung
der Kühlkette durchaus möglich ist. Die \Wahrscheinlich-

keit des Schadens muss nach der Vorstellung des Schädigers

nicht notwendig mehr als 50 o/o betragen. Vielmehr ist aus

der Kenntnis des grob mangelhaften Zustellungsversuchs
auf das Bewusstsein der tVahrscheinlichkeit eines Schadens-

eintritts zu schließen (Koller, Tiansportrecht, S 435 HGB
Rn. 16).

Bei einer Gesamtabwägung der Umstände und der Zugrunde-

legung des Vortrags der Beklagtenseite geht das Gericht von
Leichtfertigkeit aus. Dies gilt auch unter Berücksichtigung des

Interesses von Arrten an einer zügigen Zustellung von (tempe-

ratursensiblen) Medikamenten und bei Annahme der gleichen

Adresse. Es liegt eine Ablieferung der Sendung an einen nicht
berechtigten Dritten vor, wobei es sich um ein werwolles und

temperatursensibles Gut handelte (vergleichbare Einzelfälle in
Koller,Transportrecht, S 435 HGB Rn. 8 d).

4.

Das Gericht geht von einem Schaden i.H.v. 12.031,50 € aus.

Nach der gesetzlichen Vermutung des S 492 Abs. 3 HGB unter

Berücksichtigung der Anlagen K 1, K 2, K 3 und K 4 ist der

Schadenseintritt ausreichend nachgewiesen' Der Nachweis

eines niedrigeren Schadens ist durch die Beklagte nicht geftihrt.

t..l
Auch aus den vorgelegten Unterlagen ergibt sich, dass dieser

Betrag nicht gezahlt wurde, sondern lediglich im Rahmen

einer gütlichen Einigung angeboten wurde. Die Klägerin hat

dies mit Schriftsatz vo m 29.07.20f9 (in insoweit nicht nach-

gelassener Schriftsatzfrist) ausdrücklich klargestellt. Daher ist

von der Schadenssumme auch nicht ein Betrag von 1.000 €
abzuziehen.

t...1

Einsender: RA Benjamin Grimme, Hamburg

'franspftr 2 . 2A21 69


